
EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft 
Mitteilung an unsere Kunden in der Grundversorgung Strom und Gas

EnBW ODR AG ändert ab dem 1. Januar 2026 ihre Preise
Als fairer und transparenter Energieversorger informiert Sie die ODR über
Preisveränderungen. Heute haben wir für alle Stromkunden eine erfreuliche
Nachricht: Ihr Strompreis sinkt zum Jahreswechsel. Beim Erdgas ergibt sich
aufgrund der deutlich gestiegenen Netzentgelte eine Erhöhung.

Preisentwicklung im Strom kurz erklärt: Die Offshore-Netzumlage, die 
KWKG-Umlage und der Aufschlag für besondere Netznutzung steigen. Doch die 
ODR kann durch ihre vorausschauende Planung die Kosten für den Energieeinkauf 
senken. Darüber hinaus führt der Zuschuss der Bundesregierung für die Übertra-
gungsnetzbetreiber zu einer Reduzierung der Netzentgelte. Insgesamt ermöglicht 
dies, die Strompreise zu senken. Nähere Informationen zu den Änderungen der 
gesetzlichen Stromumlagen erhalten Sie unter www.netztransparenz.de.

Preisentwicklung im Gas kurz erklärt: Der CO2-Preis steigt, gleichzeitig entfällt  
die Gasspeicherumlage. In Summe ergibt sich daraus eine moderate Senkung der 
Umlagen. Dank unserer vorausschauenden Planung konnten wir die Beschaf-
fungskosten für unsere Kunden leicht senken. 

Trotz unserer Bemühungen, führen insbesondere die stark gestiegenen Netzent-
gelte insgesamt zu einer Erhöhung des Gaspreises.

Es gilt die „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung
von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Nieder-
spannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV)“ vom  
26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391) bzw. Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrund-
versorgungsverordnung – GasGVV) vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391, 2396).
Gemäß § 5 Absatz 3 StromGVV/GasGVV steht Ihnen im Falle einer Preisänderung
das Recht zu, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Preisänderung zu kündigen.

Preisänderungen werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der
bei einer Kündigung des Vertrags die Einleitung eines Wechsels des Versorgers
durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der
Kündigung nachweist.

Haben Sie noch Fragen oder wünschen weitergehende Informationen? Unter der
Service-Nummer 07961 82-1331 freuen sich unsere Mitarbeiter im Kundenservice
auf Ihren Anruf. Oder Sie besuchen uns im Internet unter www.odr.de.

EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft
Unterer Brühl 2, 73479 Ellwangen
November 2025

Preisübersicht ODR Komfort Strom (Grundversorgung) ohne ¼ h-Lastgangmessung, gültig ab 1. Januar 2026
ODR Komfort Haushaltsbedarf, landwirtschaftlicher Bedarf
Verbrauchspreis brutto1 (netto) Cent/kWh 28,26 (23,75)
Grundpreis brutto1 (netto) Euro/Monat 17,18 (14,44)

ODR Komfort gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf
Verbrauchspreis netto (brutto1) Cent/kWh 24,86 (29,58)
Grundpreis netto (brutto1) Euro/Monat 14,32 (17,04)

ODR Komfort WärmeKompakt Haushaltsbedarf, landwirtschaftlicher Bedarf, Speicherheizung, Messung gemeinsam mit dem übrigen Stromverbrauch
Verbrauchspreis HT außerhalb der Schwachlastzeit brutto1 (netto) Cent/kWh 28,27 (23,76)
Verbrauchspreis NT innerhalb der Schwachlastzeit brutto1 (netto) Cent/kWh 20,03 (16,83)
Grundpreis brutto1 (netto) Euro/Monat 17,48 (14,69)

ODR Komfort WärmeKompakt gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf, Speicherheizung, Messung gemeinsam mit dem übrigen Stromverbrauch
Verbrauchspreis HT außerhalb der Schwachlastzeit netto (brutto1) Cent/kWh 24,87 (29,60)
Verbrauchspreis NT innerhalb der Schwachlastzeit netto (brutto1) Cent/kWh 16,83 (20,03)
Grundpreis netto (brutto1) Euro/Monat 14,69 (17,48)

ODR Komfort WärmeKompakt Ein-/Zweitarifzähler Speicherheizung, Messung getrennt vom übrigen Stromverbrauch
Verbrauchspreis brutto1 (netto) Cent/kWh 20,24 (17,01)
Grundpreis brutto1 (netto) Euro/Monat 10,92 (9,17)

ODR Komfort WärmePro Wärmepumpe, steuerbare Verbrauchseinrichtung, Messung getrennt vom übrigen Stromverbrauch 
Verbrauchspreis brutto1 (netto) Cent/kWh 22,99 (19,32)
Grundpreis brutto1 (netto) Euro/Monat 10,90 (9,16)

ODR Komfort – Preise intelligente Messsysteme
Im Falle des Einbaus eines intelligenten Messsystems durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes werden Zuschläge zum 
oben aufgeführten Grundpreis erhoben. Diese finden Sie unter www.odr.de auf den veröffentlichten Transparenzpreisblättern.
0 bis 6.000 kWh brutto1 (netto) Euro/Jahr 5,00 (4,20)
über 6.000 bis 10.000 kWh brutto1 (netto) Euro/Jahr 15,00 (12,60)
über 10.000 bis 20.000 kWh brutto1 (netto) Euro/Jahr 25,00 (21,01)
über 20.000 bis 50.000 kWh brutto1 (netto) Euro/Jahr 85,00 (71,43)
über 50.000 bis 100.000 kWh brutto1 (netto) Euro/Jahr 115,00 (96,64)
steuerbare Verbrauchseinrichtungen
nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes brutto1 (netto) Euro/Jahr 25,00 (21,01)

für Anlagenbetreiber mit einer installierten Leistung von:
über 2 bis 7 kWh brutto1 (netto) Euro/Jahr 5,00 (4,20)
über 7 bis 15 kWh brutto1 (netto) Euro/Jahr 25,00 (21,01)
über 15 bis 25 kWh brutto1 (netto) Euro/Jahr 85,00 (71,43)
über 25 bis 100 kWh brutto1 (netto) Euro/Jahr 115,00 (96,64)

Preisstand: 1. Januar 2026
1Die Bruttopreise (inkl. Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19 Prozent) sind gerundet.
Gemäß dem Stromsteuergesetz (StromStG) vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 378; 2000 I S. 147) wird die Stromsteuer in der jeweiligen gesetzlich festgelegten Höhe berechnet,
die seit dem 1. Januar 2003 (Regelsteuersatz) 2,05 Cent/kWh netto (2,44 Cent/kWh brutto) beträgt.

Preisübersicht ODR Erdgaslieferung (Grundversorgung), gültig ab 1. Januar 2026
gültig für Haushalt/Gewerbe/Landwirtschaft mit jährlicher Messung und Abrechnung 
(Werte sind gerundet)

1. Verbrauchsstufe 
bis 10.000 kWh/a

2. Verbrauchsstufe 
von 10.001 bis 
50.000 kWh/a

3. Verbrauchsstufe 
von 50.001 bis 

100.000 kWh/a

4. Verbrauchsstufe 
ab 100.001 kWh/a 

Arbeitspreis Cent/kWh 
brutto* (netto) 13,95 (11,72) 12,95 (10,88) 12,80 (10,76) 12,73 (10,70)

Grundpreis Euro/Monat 
brutto* (netto) 15,00 (12,61) 23,33 (19,61) 29,28 (24,61) 35,23 (29,61)

Preisstand: 1. Januar 2026
*Die Bruttopreise (inkl. Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19 Prozent) sind gerundet.
Gemäß dem Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007) wird die Energiesteuer in der jeweiligen gesetzlich festgelegten Höhe berechnet, die
seit dem 1. Januar 2003 (Regelsteuersatz) 0,55 Cent/kWh netto beträgt.
Im Preis sind gemäß „Brennstoffemissionshandelsgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2728)“ die Kosten für den Erwerb von Emissionszertifikaten (CO2-Preis) in dem
jeweiligen gesetzlich festgelegten Rahmen in Höhe von derzeit 1,179 Cent/kWh netto enthalten.
Im Entgelt sind Konzessionsabgaben, die gemäß der „Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung – KAV)“ vom 9. Januar
1992 (BGBl. I S. 12, 407) an die von der EnBW ODR AG direkt versorgten Gemeinden gezahlt werden, enthalten. Die EnBW ODR ist Grundversorger in mehreren  
Konzessionsgebieten. Die Höchstbeträge für die Konzessionsabgabe hängen von der Größe der jeweiligen Gemeinde ab.

Für die Belieferung an Tarifkunden Strom Gas
innerhalb der Schwachlastzeit  Cent/kWh (netto) 0,610
außerhalb der Schwachlastzeit in Gemeinden
bis 25.000 Einwohner Cent/kWh (netto) 1,320 0,220
über 25.000 bis 100.000 Einwohner Cent/kWh (netto) 1,590 0,270

Ergänzende Bedingungen (Stand 1. Januar 2026) für Strom und Gas der EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG
Im Folgenden werden die Ergänzenden Bedingungen zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversor-
gung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391) und Gas aus dem Niederdruck-
netz (Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S.2391, 2396) veröffentlicht.

1.1.  Kosten aufgrund Zahlungsverzug gemäß § 17 Absatz 2 StromGVV/GasGVV und  
Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung nach § 19 StromGVV/GasGVV 
Die EnBW ODR berechnet im Falle von Zahlungsverzug gemäß § 17 Absatz 2  
StromGVV/GasGVV die nachfolgenden Kosten und bei Vorliegen der Voraus- 
setzungen für eine Unterbrechung der Versorgung sowie im Falle einer Wieder- 
herstellung der Belieferung gemäß § 19 StromGVV/GasGVV die durch den Einsatz  
eines Beauftragten entstehenden Kosten wie folgt: 

 € brutto (netto)

a) für jede erneute schriftliche Zahlungsaufforderung  
(Mahnung) (0,70*)
b) für jeden Einsatz eines Beauftragten der EnBW ODR 
während der üblichen Arbeitszeit 

- aufgrund sonstiger Veranlassung durch den Kunden, 
z.B. vergeblicher Einsatz eines Beauftragten, weil der 
Kunde den vereinbarten Termin nicht einhält nach Aufwand
- zur Unterbrechung der Versorgung (pauschal 68,00*) 

- zur Wiederherstellung der Belieferung nach  
vorausgegangener Unterbrechung  80,92 (68,00)
c) bei jedem Einsatz außerhalb der üblichen Arbeitszeit  
auf Veranlassung des Kunden nach Aufwand
d) Bearbeitungsgebühr für eine Ratenzahlung;  
nach getroffener Vereinbarung 17,85 (15,00)

2. Zahlungsweise:
Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch Banküberweisung oder durch SEPA-Lastschriftmandat zu leisten. 
3. Steuern und Abgaben:
Soweit nichts Abweichendes angegeben ist, ist auf die genannten Beträge die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe hinzuzurechnen.  
Die gerundeten Bruttopreise (in fetter Darstellung) enthalten die Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent. Die mit * gekennzeichneten Beträge unterliegen nicht der  
Umsatzsteuer. 

1.2.  Abrechnung gemäß § 12 Absatz 1 StromGVV/GasGVV i. V. m. § 40 Absatz 3 Energie-
wirtschaftsgesetz (Entgelt je Messstelle): 
Das Entgelt für eine jährliche Abrechnung ist im Grundpreis enthalten. Für jede weitere 
Abrechnung (auf Wunsch des Kunden) berechnet die EnBW ODR folgende Kosten:

 € brutto (netto)

a) Erweiterter Abrechnungsservice für Strom (halb-; vierteljähr-
licher oder monatlicher Abrechnungsturnus) je Rechnung 12,97 (10,90)
b) Erweiterter Abrechnungsservice für Gas (halb-; vierteljährli-
cher oder monatlicher Abrechnungsturnus) je Rechnung 27,49 (23,10)
c) außerordentliche Zwischenabrechnung Strom je Rechnung 12,97 (10,90)
d) außerordentliche Zwischenabrechnung Gas je Rechnung 27,49 (23,10)

e) zusätzliche Rechnungskopie für Strom und Gas (Duplikat)  
je Rechnung 5,83 (4,90)

Für Aufwendungen, die durch Rücklastschriften entstehen, werden die von den Geldinstituten
ggf. erhobenen Beträge in Rechnung gestellt. Ist eine Auskunft zur Adressermittlung zum
Zwecke der Rechnungszustellung bei der zuständigen Behörde notwendig, so ist die EnBW
ODR berechtigt, die von der Behörde erhobenen Kosten dem Kunden in Rechnung zu stellen.
Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass ein Schaden überhaupt nicht oder wesentlich
niedriger als die Pauschale entstanden ist.
Hinweis zum Verbraucherschutz: Wenn der Kunde mit der Zahlung in Verzug kommt und 
für die EnBW ODR durch die Beauftragung eines Rechtsanwalts oder Inkassodienstleisters 
als Verzugsschaden ersatzfähige Kosten entstehen, kann der Kunde zur Erstattung dieser 
Kosten in Anspruch genommen werden.


